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E D I T O R I A L I N H A L T

Das Gemeinnützigkeits- und 
Spendenrecht in Deutsch-
land hat sich in den letzten 
Jahren kontinuierlich fortent-
wickelt. Nach der Einfüh-
rung spezieller Begünstigun-
gen für Stiftungen im Jahr 
2000 wurde aktuell das 
„Gesetz zur weiteren Stär-
kung des Bürgerschaftlichen 
Engagements“ mit Rückwir-
kung zum 01.01.2007 verkündet. Die begrüßens-
werte Gesetzesänderung wird dem Gemeinwesen in 
Deutschland weiteren Auftrieb geben. Insbesondere 
wird dadurch der allgemeine Spendenabzug erwei-
tert und vereinfacht sowie damit korrespondierend die 
steuerliche Förderung von Zuwendungen an Stiftungen 
deutlich verbessert. Für 2007 kann wahlweise noch 
die alte Regelung angewandt werden, was aufgrund 
des Wegfalles der bisherigen Großspendenregelung 
mit Rücktragsmöglichkeit zugunsten eines allgemeinen 
Spendenvortrages im Einzelfall günstiger sein kann. 
Sofern zum Jahresende allerdings noch größere Spen-
den beabsichtigt sind, sollte die Höhe der Spende im 
Vorfeld auf ihre Abzugsfähigkeit hin sowohl nach neu-
em als auch nach altem Recht untersucht werden. Ein 
Wermutstropfen ergibt sich ab 2009. Die Einführung 
einer Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge lässt den 
Spendenabzug in bestimmten Konstellationen steuer-
lich unberücksichtigt, was den steuerlichen Anreiz 
konterkarieren dürfte.

Joachim Doppstadt
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
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Zur verbesserten Abzugsfähigkeit von Spenden 
und Zustiftungen
Die einschlägigen Interessenverbände des sogenann-
ten „Dritten Sektors“ haben in den letzten Jahren im-
mer wieder eine Verbesserung und Vereinfachung 
der Abzugsmöglichkeiten von Zuwendungen an 
gemeinnützige Einrichtungen gefordert. Dem ist der 
Gesetzgeber in diesem Jahr nachgekommen und hat 
das „Gesetz zur weiteren Stärkung des Bürgerschaft-
lichen Engagements“ verabschiedet. Durch dieses 
Gesetz wurden unter anderem im Bereich der Spen-
den und Zuwendungen in das Kapital von Stiftungen 
Verbesserungen eingeführt. 

Nach dem seit dem Jahr 2000 geltenden Recht waren 
allgemeine Spenden bis zu einem Höchstbetrag in 
Höhe von 5 % des Gesamtbetrages der Einkünfte als 
Sonderausgaben abzugsfähig. Darüber hinaus exis-
tierte ein erhöhter Abzugsbetrag in Höhe von 10 % 
für besonders förderungswürdige Zwecke. Diese Re-
gelung führte bei den empfangenden Körperschaften 
vielfach zu einem nicht unerheblichen Verwaltungs-
aufwand, da die unterschiedlichen Spendentöpfe ge-
trennt verwaltet werden mussten. Der Gesetzgeber hat 
den maximalen Abzugsbetrag nun einheitlich auf 20 %  
angehoben. Gleichzeitig wurde die bisherige Mög-
lichkeit, Großspenden über EUR 25.565 für beson-
ders förderungswürdige Zwecke auf insgesamt sieben 
Jahre zu verteilen, zugunsten eines allgemeinen zeit-
lich unbeschränkten Spendenvortrages abgeschafft. 

Im Jahr 2000 wurde erstmals ein besonderer Abzugs-
betrag in Höhe von EUR 307.000 für Einzahlungen 
in das Kapital neu gegründeter Stiftungen eingeführt. 
Dieser Betrag konnte von natürlichen Personen alle 
zehn Jahre geltend gemacht und in diesem Zeitraum 
nach Wahl des Stifters abgezogen werden. Diese 
Möglichkeit wurde nun in zweifacher Hinsicht erwei-
tert. Zunächst kann der Abzugsbetrag künftig auch 
für Zustiftungen geltend gemacht werden, die nicht 
innerhalb eines Jahres nach Stiftungsgründung erfol-
gen. Außerdem wurde der Höchstbetrag auf nunmehr 
EUR 1 Mio. angehoben. Gleichzeitig entfällt jedoch 
der zusätzliche Abzugsbetrag für Zuwendungen an 
Stiftungen in Höhe von EUR 20.450 p. a.

Der Effekt durch den erhöhten Sonderausgabenab-
zug wird an einem Beispiel dargestellt: Ein lediger 
Stifter hat ein nachhaltiges Einkommen in Höhe von 
EUR 500.000. Mit steuerlicher Wirkung kann alle 
zehn Jahre ein Betrag in Höhe von EUR 2 Mio. in 
eine Stiftung eingebracht werden. Davon ist EUR 1 
Mio. in das Kapital der Stiftung einzuzahlen. Der 
übersteigende Betrag kann wahlweise in das Kapi-
tal fließen oder als Spende zur sofortigen Mittelver-
wendung hingegeben werden. Bei Anwendung des 
Spitzensteuersatzes (unter Berücksichtigung der „Rei-
chensteuer“) ergibt sich eine maximale Steuererspar-
nis in Höhe von EUR 936.800 (ohne Kirchensteuer). 

Jahr Ausstattung 
Stiftung

Allgemeiner 
Höchstbetrag

Gründungs-
höchstbetrag

Spenden-
höchstbetrag

Spendenrestbe-
trag/-vortrag

zu versteuern-
des Einkommen

Steuerbelastung 
ohne Spenden*

Steuerbelastung 
mit Spenden*

Steuer-  
ersparnis

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
2007 2.000.000 100.000 250.000 350.000 1.650.000 500.000 221.113 58.116 162.997
2008 100.000 250.000 350.000 1.300.000 500.000 221.113 58.116 162.997
2009 100.000 250.000 350.000 950.000 500.000 221.113 58.116 162.997
2010 100.000 250.000 350.000 600.000 500.000 221.113 58.116 162.997
2011 100.000 100.000 500.000 500.000 221.113 173.638 47.475
2012 100.000 100.000 400.000 500.000 221.113 173.638 47.475
2013 100.000 100.000 300.000 500.000 221.113 173.638 47.475
2014 100.000 100.000 200.000 500.000 221.113 173.638 47.475
2015 100.000 100.000 100.000 500.000 221.113 173.638 47.475
2016 100.000 100.000 0 500.000 221.113 173.638 47.475

Gesamt 1.000.000 1.000.000 2.000.000 0 5.000.000 2.211.130 1.273.292 936.838
* einschließlich 5,5 % Solidaritätszuschlag
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Sofern in absehbarer Zeit eine Stiftungsgründung oder 
Ausstattung einer bestehenden Stiftung mit zusätz- 
lichem Kapital geplant ist, sollten in jedem Fall einige 
Überlegungen angestellt werden. Für das Jahr 2007 
gilt ein Wahlrecht zur Anwendung des neuen oder 
alten Spendenrechts. Die Anwendung des alten Rechts 
kann im Einzelfall trotz niedrigerer Abzugsbeträge 
aufgrund des noch bestehenden Spendenrücktrages 
durchaus interessant sein. Ab 2009 ist besondere Vor-
sicht geboten. Einkünfte aus Kapitalvermögen werden 
dann grundsätzlich einer Abgeltungsteuer von 25 % 
unterliegen und abgesehen von einigen Ausnahmen 
aus der Einkommensteuerveranlagung herausgenom-
men. Bei Personen, deren Einkommen sich strukturell 
hauptsächlich aus Kapitaleinkünften zusammensetzt, 

ergibt sich folglich ein sehr niedriges oder überhaupt 
kein zu versteuerndes Einkommen mehr. Hierdurch kön-
nen sich bei beabsichtigter Stiftungsgründung oder bei 
Großspenden nicht unerhebliche Nachteile ergeben. 
Im konkreten Fall lässt sich durch eine von langer Hand 
geplante Strukturierung des Vermögens und der Ein-
künfte dennoch das Ziel der maximalen Abzugsfähig-
keit der Stiftungsausstattung erreichen. Außerdem sollte 
grundsätzlich überlegt werden, wesentliche Zuwendun-
gen an gemeinnützige Einrichtungen nicht erst im Jahr 
2009, sondern bereits im Jahr 2008 zu tätigen. 

Die zentralen Aufgaben der Anlagenbuchhaltung, die 
Erfassung und steuerliche Abbildung von Abschrei-
bungen und Geringwertigen Wirtschaftsgütern, erfah-
ren im Rahmen der Unternehmensteuerreform 2008 
weitreichende Änderungen. So wird die noch bis zum 
31.12.2007 geltende Regelung für selbstständig nutz-
bare, bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermö-
gens, die eine sofortige volle Abschreibung im Jahr der 
Anschaffung vorsieht (GWG), sofern die Anschaffungs- 
und Herstellungskosten EUR 410 (netto) nicht überstei-
gen, grundlegend geändert. Insoweit müssen die Un-
ternehmen zwischen zwei Klassifikationen von GWGs 
unterscheiden. Ein Sofortabzug für GWGs ist demnach 
nur möglich, soweit die Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten maximal EUR 150 (netto) betragen. Liegen die 
Anschaffungs- und Herstellungskosten des Wirtschafts-
gutes zwischen EUR 150,01 und EUR 1.000,00, so 
ist für diese Güter ein jahresbezogener Sammelposten 
zu bilden, der künftig in einer gesonderten Position 
innerhalb der Sachanlagen zu führen ist. Die in diesen 
sogenannten „Pool“ eingestellten Wirtschaftsgüter sind 
typisiert über fünf Jahre gleichmäßig und gewinnmin-
dernd abzuschreiben. Dabei kommt dem Monat des 
Zugangs keine gesonderte Berücksichtigung zu. Auch 
werden Wertminderungen und Abgänge dieser Wirt-
schaftsgüter nicht berücksichtigt, was letztlich dem tat-
sächlichen Wertverzehr entgegenstehen kann. So wird 

die Erfassung im Pool bei diversen Wirtschaftsgütern 
zu einer verlängerten Abschreibung führen, da z. B.  
Notebooks entsprechend den amtlichen Abschrei-
bungstabellen eine kürzere Nutzungsdauer als fünf 
Jahre aufweisen. 

Positiv für die Unternehmen: Durch die Gesetzesän-
derungen entfallen grundsätzlich die bisherigen Auf-
zeichnungspflichten für GWGs. Dies hat zur Folge, 
dass weder ein Verzeichnis für die Wirtschaftsgüter bis 
EUR 150 noch für die im Pool befindlichen Güter zu 
errichten ist. 

Das Steuerrecht ist allerdings nur die eine Seite der 
Medaille. Handelsrechtlich bedarf es einer Prüfung, 
inwieweit die Poolabschreibung anzuwenden ist. Im 
Zweifel bedingt dies eine gesonderte Behandlung 
mit der Konsequenz einer weiteren Abweichung der 
Handels- von der Steuerbilanz. Auch Vorgaben seitens 
der Kostenstellenrechnung oder Reportingvorgaben 
machen es erforderlich, die bisherige Systematik auf 
die neue Rechtslage anzupassen. PSP unterstützt Sie 
hierbei gerne.

Änderungen bei Geringwertigen Wirtschaftsgütern 
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Die GmbH im Umbruch – Aktuelle Entwicklungen
Nicht zuletzt wegen der Popularität der englischen Li-
mited sind für Anfang 2008 gewichtige Änderungen 
im GmbH-Recht geplant. Der Entwurf des Gesetzes zur 
Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämp-
fung von Missbräuchen (MoMiG) befand sich am 
20.09.2007 in Erster Lesung im deutschen Bundestag. 

Ein Teil des MoMiG betrifft die Herabsetzung des ge-
setzlichen Mindeststammkapitals, und zwar in zweier-
lei Hinsicht: Zum einen soll das Mindeststammkapital 
von bisher EUR 25.000 auf EUR 10.000 herabgesetzt 
werden. Zum anderen ist eine sogenannte „Unterneh-
mergesellschaft“ als unselbstständige Unterform der 
GmbH vorgesehen. Für ihre Gründung genügt schon 
die Einzahlung eines Euro. Im Gegenzug ist die Un-
ternehmergesellschaft indes verpflichtet, ein Viertel 
der anfallenden Bilanzgewinne solange für die Bil-
dung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden, bis 
das Stammkapital durch eine Kapitalerhöhung aus 
Gesellschaftsmitteln mindestens den Betrag von EUR 
10.000 erreicht hat. Bis zu diesem Zeitpunkt hat die 
Gesellschaft den Zusatz „Unternehmergesellschaft 
(haftungsbeschränkt)“ zu führen. Viele Unternehmens-
gründer dürften sich gerade wegen dieser Firmierung 
und der Beschränkung in der Ausschüttungspolitik für 
die reguläre GmbH mit einem nunmehr ohnehin her-
abgesetzten Mindeststammkapital entscheiden.

Zudem soll es den Gesellschaftern ermöglicht wer-
den, eine GmbH auch ohne notarielle Beurkundung 
und die damit verbundenen Kosten zu gründen. Vor-
aussetzung ist die Verwendung einer Mustersatzung, 
die eine Bargründung mit maximal drei Gesellschaf-
tern vorsieht und als Anlage zum GmbH-Gesetz zur 
Verfügung gestellt wird. Die schriftliche Abfassung 
des Gesellschaftsvertrages und die notarielle Beglau-
bigung der Unterschriften der Gesellschafter reichen 
in diesem Fall aus. Fraglich ist, ob sich Unternehmens-
gründer für die vergleichsweise geringe Kostenerspar-
nis tatsächlich in das starre Korsett des Gesetzgebers 
begeben werden, zumal auch bei Verwendung der 
Muster-Satzung für die Registergerichte keine Pflicht 

besteht, die Gesellschaft innerhalb einer verkürzten 
Zeitspanne ins Handelsregister einzutragen.

Weitere Änderungen ergeben sich im Bereich der 
Kapitalerhaltung. Zunächst soll der Gesellschaft wie-
der die Möglichkeit eingeräumt werden, Darlehen 
an ihre Gesellschafter aus Vermögen auszureichen, 
das zur Deckung des Stammkapitals erforderlich ist, 
sofern dem ausbezahlten Betrag ein vollwertiger 
Rückzahlungsanspruch gegenübersteht. Diese Rück-
kehr zur bilanziellen Betrachtungsweise bedeutet für 
Konzerne eine erhebliche Erleichterung im Hinblick 
auf das konzerninterne Cash-Pooling. Außerdem ist 
es vorgesehen, den Komplex der eigenkapitalerset-
zenden Gesellschafterdarlehen in die Insolvenzord-
nung zu überführen und bestehende Rechtsunsicher-
heiten durch die Einführung einer gesetzlichen Vermu-
tungsregel weitgehend zu beseitigen.

Eine wesentliche Neuerung, die vor allem das Trans-
aktionsgeschäft erleichtern wird, ist die Einführung 
des gutgläubigen Erwerbes von GmbH-Geschäftsan-
teilen. Grundsätzliche Voraussetzung hierfür ist die 
Gutgläubigkeit des Erwerbers in die Gesellschafter-
stellung derjenigen Personen, die in die (auch insofern 
aufgewertete) Gesellschafterliste eingetragen sind. 
Diese Regelung wird Rechtsunsicherheiten beseitigen 
und zu einer Reduktion der Transaktionskosten, insbe-
sondere bei dem Erwerb älterer GmbHs führen, bei 
denen bisher zur Sicherstellung des Erwerbes vom 
Berechtigten die Rückverfolgung der Eigentümerstel-
lung des Veräußerers über alle Zwischenverfügungen 
bis hin zum Gründer erforderlich war.

Wir werden im ersten Halbjahr 2008 einen Sonder-
Newsletter zur GmbH-Reform herausgeben.

	 Kon t a k t :

	 Dr. Sibilla Nagel (s.nagel@psp.eu)

	 Hans-Joachim Schreiber (h.schreiber@psp.eu)IN
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Erbschaftsteuerreform
Seit dem 20.11.2007 liegt der Entwurf eines Gesetzes
zur Reform des Erbschaftsteuer- und Bewertungs-
rechts vor. Ziel des Entwurfs ist es, den Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichtes nachzukommen, welches
mit Beschluss vom 07.11.2006 die Verfassungswid-
rigkeit des im Moment noch geltenden Erbschaft- und
Schenkungsteuergesetzes festgestellt und dem Gesetz-
geber eine Frist zur Neuregelung bis spätestens zum
31.12.2008 gesetzt hat. 

Die Anforderungen des Bundesverfassungsgerichtes,
alle Vermögensgegenstände zunächst einheitlich
zum Verkehrswert zu bewerten und den Erwerb
bestimmter Vermögensarten erst auf der nächsten
Stufe zu begünstigen, finden sich nunmehr im
Gesetzesentwurf wieder. Ob damit das letzte Wort
gesprochen ist, bleibt abzuwarten. Der Gesetzesent-
wurf soll spätestens am 12.12.2007 im Kabinett
beschlossen werden, mit seiner endgültigen Verab-
schiedung ist wohl erst in der zweiten Hälfte 2008
zu rechnen.

Vorgesehen ist, dass das neue Erbschaftsteuerrecht
ab Verkündung in Kraft tritt und ab diesem Stichtag
anzuwenden ist. Für Erbfälle ist ein antragsgebunde-
nes Recht vorgesehen, für den Zeitraum 01.01.2007
bis zur Verkündung des Gesetzes zwischen altem
und neuem Recht zu wählen. Folgende wesentliche
Änderungen sind im Gesetzesentwurf enthalten:

Die persönlichen Freibeträge aller Steuerklassen wer-
den angehoben. Eine deutliche Erhöhung findet bei
engen Familienangehörigen statt. Die Freibeträge
sollen z. B. bei Ehegatten von EUR 307.000 auf
EUR 500.000, bei Kindern von EUR 205.000 auf
EUR 400.000 aufgestockt werden. 

Beim Steuertarif bleiben die Steuersätze der Steuer-
klasse I unverändert, lediglich die einzelnen Tarif-
stufen werden leicht nach oben geglättet. Eine große
Veränderung tritt für die Steuerklassen II und III ein,
bei denen Erwerbe bis EUR 6 Mio. mit 30 % und
Erwerbe darüber mit  50 % besteuert werden.

Entlastungen werden für Betriebsvermögen, Anteile
an Kapitalgesellschaften, land- und forstwirtschaft-
liches Vermögen sowie vermietetes/verpachtetes
Grundvermögen gewährt. 

Der Anteil des begünstigten Betriebsvermögens wird
mit 85 % festgelegt. 15 % unterliegen damit immer der
Besteuerung, wobei ein gleitender Abzugsbetrag in
Höhe von EUR 150.000 zu berücksichtigen ist. 

Die Begünstigung des Betriebsvermögens ist abhängig
von der Fortführung des Betriebes über 15 Jahre (bei
land- und forstwirtschaftlichem Vermögen von 20 Jah-
ren). Zusätzlich darf die Lohnsumme in den ersten zehn
Jahren nach der Übertragung des Betriebes in keinem
Jahr niedriger sein als 70 % der Lohnsumme der letzten
fünf Jahre vor der Übertragung. Ein Unterschreiten
führt zum anteiligen Wegfall der Verschonung.

Verstöße gegen die Verhaftungsregelungen lösen
eine Nachversteuerung aus. Eine Nachversteuerung
tritt insbesondere dann ein, wenn der Betrieb ganz
oder teilweise veräußert oder aufgegeben wird oder
wesentliche Betriebsgrundlagen innerhalb der Behal-
tensfrist veräußert oder entnommen werden. Nicht
mehr begünstigt ist Betriebsvermögen dann, wenn
das sogenannte Verwaltungsvermögen (z. B. fremd-
vermietete Grundstücke, Wertpapiere im Streubesitz)
mehr als 50 % des Betriebsvermögens ausmacht. 

Bei vermietetem Grundvermögen soll ein Abschlag
in Höhe von 10 % von der Bemessungsgrundlage
erfolgen.

Einen ausführlichen Beitrag zu diesem Thema finden
Sie auf unserer Website (www.psp.eu).

Janine Rösler (j.roesler@psp.eu)

Stand: Referentenentwurf 21.11.2007
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Gehören die Patente und das Know-how Ihrem 
Unternehmen wirklich?

Sie wollen Ihr Unternehmen verkaufen oder bereiten 
sich auf eine Finanzierungsrunde vor. Das sind nur 
zwei prominente Beispiele von Situationen, in de-
nen Ihr Unternehmen durchleuchtet wird. Regelmäßig 
wird dabei auch das IP-Portfolio (Gewerbliche Schutz-
rechte) des Unternehmens unter die Lupe genommen. 
Vielfach stellen wir dann fest, dass das Unternehmen 
die Anforderungen des Arbeitnehmererfinderrechts 
nicht eingehalten hat mit der Folge, dass Erfindun-
gen, die vom Unternehmen zum Patent angemeldet 
wurden und auch Grundlage für die Herstellung von 
Produkten sind, dem – vielleicht schon lange ausge-
schiedenen – Arbeitnehmererfinder gehören.

Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge 
gehören zunächst dem Arbeitnehmer, der sie gemacht 
hat. Dieser ist jedoch verpflichtet, seine Erfindungen 
und technischen Verbesserungsvorschläge dem Ar-
beitgeber unter Nennung der technischen Aufgabe, 
ihrer Lösung und der Beschreibung, wie die Erfindung 
zustande gekommen ist, schriftlich zu melden. Ab Ein-
gang der Meldung laufen für den Arbeitgeber zwei 
wesentliche Fristen: Erscheint ihm die Erfindungsmel-
dung lückenhaft, so muss er dieses innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten schriftlich rügen. Ab Eingang 
einer ordnungsgemäßen Erfindermeldung (also unter 
Umständen erst, nachdem die lückenhafte erste Mel-
dung infolge einer Beanstandung durch den Arbeitge-
ber ergänzt wurde) läuft eine Ausschlussfrist von vier 
Monaten, innerhalb der der Arbeitgeber schriftlich 
dem Arbeitnehmererfinder mitteilen muss, ob er die 
Erfindung beschränkt oder unbeschränkt in Anspruch 
nimmt. Entscheidet sich der Arbeitgeber für die unbe-
schränkte Inanspruchnahme, so gehen mit Zugang 
der Mitteilung an den Arbeitnehmer ohne weiteres 
alle Rechte an der Erfindung auf den Arbeitgeber 
über. Bei einer (eher selten ausgesprochenen) be-
schränkten Inanspruchnahme verbleibt die Erfindung 
bei dem Arbeitnehmer und der Arbeitgeber erhält le-
diglich ein einfaches Lizenzrecht. Reagiert der Arbeit-
geber nicht innerhalb der Vier-Monats-Frist, so wird 

die Erfindung frei. Sie gehört dem Arbeitnehmer, der 
über diese Erfindung frei verfügen kann. Wird ohne 
Inanspruchnahme die Erfindung vom Unternehmen 
zum Patent angemeldet und benutzt, so ist das Unter-
nehmen nicht berechtigt und der Arbeitnehmer könn-
te das Patent zu Fall bringen bzw. die Übertragung 
auf sich verlangen. Das Unternehmen müsste mit dem 
Arbeitnehmer über eine rechtsgeschäftliche Übertra-
gung der Erfindung auf das Unternehmen verhan-
deln. Es besteht jedoch in diesem Fall grundsätzlich 
kein Anspruch auf die Übertragung der Erfindung. 
Außerdem wird der Erfinder unter Umständen einen 
erheblichen Preis verlangen. 

Besondere Regelungen enthält das Arbeitnehmer-
erfinderrecht für Beschäftigte an Hochschulen. Seit 
2002 ist das sogenannte Hochschullehrerprivileg be-
schränkt worden. Hochschullehrern steht es zwar frei, 
ihre Erfindungen zu offenbaren. Entscheiden sie sich 
für eine Offenbarung, so müssen sie seit der Gesetz-
esänderung ihre Erfindungen der Hochschule mel-
den, die wiederum, wie in der privaten Wirtschaft, 
das Recht zur Inanspruchnahme hat.
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Auswirkungen der Änderung der Lohnsteuer-
richtlinien 2008 auf das Reisekostenrecht
Die von der Bundesregierung verabschiedeten Richtlinien zur Lohnsteuer 2008 beinhalten umfangreiche 
Neuregelungen zu den Reisekosten. Nachfolgend werden die wichtigsten Änderungen dargestellt:

Auch wenn die Neuregelung der Reisekosten nicht immer zugunsten des Steuerpflichtigen ausfällt, so führt 
sie doch zu einer wesentlichen Vereinfachung des bisher teilweise unübersichtlichen Reisekostenrechts.
Martina Pichlmeier (m.pichlmeier@psp.eu)

Regelung bisher:

Beruflich veranlasste Auswärtstätigkeit
Unterscheidung in:

• Dienstreise
• Einsatzwechseltätigkeit
• Fahrtätigkeit

Grundlage für besondere Regelungen hinsicht-
lich der Fahrt- und Übernachtungskosten sowie
der Berechnung der Abwesenheitszeiten.

Dreimonatsfrist für Fahrt- und Übernachtungs-
kosten sowie für Verpflegungsmehraufwendungen

Übernachtungskosten
Erstattung durch den Arbeitgeber:
Im Inland:

• Tatsächliche Kosten lt. Einzelnachweis
• Pauschal EUR 20 

Im Ausland:
• Tatsächliche Kosten lt. Einzelnachweis
• Pauschbeträge lt. BMF-Schreiben 

Abzug als Werbungskosten:
Im Inland:

• Tatsächliche Kosten lt. Einzelnachweis
Im Ausland:

• Tatsächliche Kosten lt. Einzelnachweis
• Pauschbeträge lt. BMF-Schreiben 

Kürzung für in den Übernachtungskosten 
enthaltenes Frühstück:
Im Inland:

• EUR 4,50
Im Ausland:

• 20 % des am Unterkunftsort maßgebenden
Pauschbetrags für Verpflegungsmehr auf-
wendungen bei einer Dienstreise mit einer
Abwesenheitsdauer von mind. 24 Stunden.

Regelung ab 01.01.2008:

Beruflich veranlasste Auswärtstätigkeit
Keine Unterscheidung mehr, sondern Zusammenfassung unter dem Begriff 
„beruflich veranlasste Auswärtstätigkeit“.
Voraussetzung Auswärtstätigkeit:
Eine Auswärtstätigkeit liegt vor, wenn ein Arbeitnehmer

1. aus dienstlichen Gründen
2. außerhalb seiner Wohnung und 
3. einer regelmäßigen Arbeitsstätte 
4. vorübergehend

tätig wird. 
Folge: Steuerfreier Reisekostenersatz.
Definition der „Regelmäßigen Arbeitsstätte“:
Regelmäßige Arbeitsstätte ist der ortsgebundene Mittelpunkt der dauerhaft 
angelegten beruflichen Tätigkeit des Arbeitnehmers, unabhängig davon, ob es sich
um eine Einrichtung des Arbeitgebers handelt. Von einer regelmäßigen Arbeits -
stätte ist auszugehen, wenn die Arbeitsstätte durchschnittlich im Kalenderjahr an
einem Arbeitstag pro Arbeitswoche aufgesucht wird. Dabei ist nach Abzug des
Jahresurlaubs von 46 Kalendertagen im Jahr auszugehen, welche nicht gleich-
mäßig über das Jahr verteilt sein müssen.
Aufhebung der Dreimonatsfrist für Fahrt- und Übernachtungskosten. Keine steuer-
freie Vereinnahmung der Verpflegungsmehraufwendungen ab dem 4. Monat.

Übernachtungskosten
Erstattung durch den Arbeitgeber:
Im Inland:

• Tatsächliche Kosten lt. Einzelnachweis
• Pauschal EUR 20 

Im Ausland:
• Tatsächliche Kosten lt. Einzelnachweis
• Pauschbeträge lt. BMF-Schreiben 

Abzug als Werbungskosten:
Im Inland:

• Tatsächliche Kosten lt. Einzelnachweis
Im Ausland:

• Tatsächliche Kosten lt. Einzelnachweis
• Kein Ansatz der Pauschbeträge

Kürzung für in den Übernachtungskosten 
enthaltene Verpflegung:
In- und Ausland:

• Frühstück 
20 % (im Inland EUR 4,80)

• Mittag und Abendessen 
jeweils 40 % des am Unterkunftsort maßgebenden Pauschbetrags für 
Verpflegungsmehraufwendungen mit einer Abwesenheitsdauer von 
mind. 24 Stunden.




